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RS OGH 1983/3/22 5Ob555/83,
4Ob370/83

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1983

Norm

EO §387 Abs2

Rechtssatz

Der Zuständigkeitstatbestand des § 387 Abs 2 Fall 2 EO ist gegeben, wenn sich die Sache, in Ansehung deren eine

Verfügung getroffen werden soll, in dem Zeitpunkt im Gerichtssprengel befindet, in dem die tatsächliche Durchführung

der Verfügung beginnt.
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